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Von der Fortsetzung der Arbeitsstätten im S o m m e r wurde aus verschiedenen

stichhaltigen Gründen Umgang genommein Tie Zentralarmenkommission
hat zwar in ihrer letzten Sitzung einmütig den Beschluß gefaßt, die kompetente
Behörde möchte diese Frage nochmals einer wohlwollenden Prüfung unter-
ziehen. Aus Motiven finanzieller Tragweite zweifeln wir an der Opportnnität
eines Weiterbetriebs für das ganze Jahr und halten dafür, daß die Zeit der
regulären Arbeitslosenfürsorge-Aktion im Winter vorläufig genügen dürfte. Das
Fazit der Bewegung liegt unseres Erachtens in der wirklichen Vermehrung der
Notstandsarbeiten und damit zugleich in der Möglichkeit, einem schönen
Prozentsatz Arbeitsloser statt der demoralisierenden Barunterstützung die Wohltat
der Arbeit zuteil werden zu lassen. Denn das muß bei der sozialpolitischen
Entwicklung wegleitend sein, daß an Stelle des „Almosens" soviel als möglich
die Arbeit oder die Arbeiterversicherung treten kann.

In absehbarer Zeit wird in St. Gallen auch die Arbeitslosenversicherung —-

vielleicht auf etwas anderer Basis, als dies das letzte Mal der Fall war - wieder
definitive Gestalt annehmen. Die Arbeitsstätte wird aber gleichwohl im Kampfe
gegen die Arbeitslosigkeit ein unentbehrlicher Faktor bleiben, und sie wird die
an sie gestellten Erwartungen erfüllen.

Snterkantonale Wegekung der Aamilienrechttichen
Mnterstützungspfticht.

(Aus dem Bundesgericht.)

Im Gegensatz zu den meisten früheren kantonalen Rechten, die nur in
vereinzelten Fällen eine zivilrechtliche Unterstützungspflicht unter
Blutsverwandten staunten, sondern die Regelung dieser Frage meist in die Armengesetze

und damit in das öffentliche Recht verwiesen, anerkennt nun das schweiz.
Zivilgesetzbuch die U n t e r st ü tz u n g s p f l i ch t der Verwandten
ausdrücklich als eine f a m i l i e n r e ch t l i ch e an und ist mit der
Ausdehnung dieser Pflicht auf die Geschwister zudem auch weiter gegangen, als
dies in der Mehrzahl der früheren kantonalen Rechte der Fall war. Art. 328
bestimmt:

„Blutsverwandte in auf- und absteigender Linie und Geschwister sind
gegenseitig verpflichtet, einander zu unterstützen, sobald sie ohne diesen Beistand
in Not geraten würden."

So einfach diese Vorschrift auch lautet, so hat doch ein Fall praktischer
Anwendung dieses Gebotes jüngst gezeigt, daß dessen Durchführung nicht immer
leicht ist und unter Umständen zu interkantonalen Konflikten führen kann, die
dann eventuell vom Bundesgericht zu entscheiden sind. Ein Bürger T. der
thurgauischen Gemeinde Scherzingen sah sich veranlaßt, gestützt auf Artikel 328,
von seinen vier erwachsenen Kindern, von denen zwei im K a n t o n T h u r g au
und zwei im K a n t o n S t. G a l l e n wohnhaft waren, eine monatliche
Unterstützung von total 3(1 Fr. zu beanspruchen. Unterstützungsanspruch und
Unterstützungspflicht waren im Prinzip nicht strittig, Wohl aber bestanden Differenzen
über die Art und Weise der zu lei st ende n U n t e r st ü tz u n g.
Während nämlich die thurgauischen Behörden den Anspruch des Vaters D. einfach

in der Weise schlitzten, daß die zwei im Thurgau wohnenden Descendenten
verhaltei? wurden, den Vater monatlich zusammen mit 1c> Fr. lli» Rappen pro
Tag) zu unterstützen, hielten in Uebereinstimmung mit den zwei andern Söhnen
die st. gallischen Behörden dafür, daß die besonderen persönlichen Verhältnisse des

Vaters dessen Versorgung in eine Anstalt bedingen, und erklärten demgemäß
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die im Kanton St. Gallen wohnenden Nachkommen nur pflichtig an die Kosten
der A n st a l t s v e r s o r g u n g die ans sie entfallende halbe Restqnotc von
15 Fr. zu bezahle».

Da auf Grund dieser divergierenden Beschlüsse D. den ihm zukommenden
Unterstützungsbeitrag nicht erhältlich machen konnte, gelangte er mit einer
staatsrechtlichen Beschwerde an das Bundesgericht, in welcher er die Aufhebung
des st. gallischen Entscheides begehrte. In der bundesgerichtlichen Beratung ist
nun ausgeführt worden, daß Art. 328 Z.-G.-B. bundesrechtlich eine Positive
Unterstützungspflicht der Kinder gegenüber den Eltern normiert und daß die

Durchführung dieses Rechtssatzes selbstredend nicht dadurch illusorisch werden
kann, weil für die Art der Erfüllung dieser Pflicht in verschiedenen
Kantonen verschiedene und unter einander nicht vereinbarte Leistungsmödali-
tätcn gewählt weiden. Es muß daher Sorge getroffen werden, daß auch da,
wo die Unterstützungspflicht in mehreren Kantonen geltend gemacht werden
muß, der Unterstülzuiigsberechtigte in den vollen Besitz des ihm bnndeS-
rechtlirh zukommenden Beitrages gelangt. Daß dabei hinsichtlich der Gesamtregelung

einer notwendig gewordenen Fürsorge die Interessen des Unterstützungsbedürftigen

in Würdigung aller Umstände zu wahren sind, ist klar, und es geht
daher nicht an, in den Fällen divergierender kantonaler Schlnßnahmen einfach
die spätern den erstgefaßten unterzuordnen oder die Begehren des Ansprnchs-
berechtigten präva! leren zu lassen. Gerade im vorliegenden Falle schien dem
Bundesgeriebt, daß die st. gallischen Behörden der Angelegenheit die
größere Aufmerksamkeit geschenkt haben, als die thurgauischen und statt dem
Rekursbegehren auf Kassation der St. (Rtller Beschlüsse ohne weiteres Folge
zu geben, hat das Gericht beschlossen, es seien die Akten an die t h u r g a uische n

Behörden zurückzuweisen mit der Weisung, sich zu dein Vorbringen der st.
gallischen Akten zu äußern, dazu Stellung zu nehmen und eine Verständigung

über eine einheitliche Regelung anzubahnen. Eine derartige interkantonale

Verständigung soll übrigens in Zukunft stets in derartigen
Fällen Platz greifen, und erst, wenn eine Verständigung nicht eintritt, soll
dann das Bundesgericht darüber entscheiden, in welcher Weise die verwandtschaftliche

Unterstützungspflicht zu regeln ist. Ed. Gnbler.

Schweiz. Nach dem (sieschästsbericht des Bundesrates belief sich im Fahre
1013 die Zahl der A n t r ä g e betr. H e i m sich äffn n g verlassener Kinder und
kranker, bezw. hülfsbednrftiger Personen auf 337 (1012: 313), umfassend 542
Personen. Die lsiebei von der Schweiz auf diplomatischem Wege an das Ausland

gestellten Begehren betrugen 2l)1 und betrafen !80 Personen (85 verlassene
Kinder und 401 Kranke bezw. Hülfsbedürftige), von denen 303 nach ihrer Heimat

geschafft wurden. Das Ausland richtete an uns 10 Heimschaffungsbegetzreu,
bezüglich ^3 Personen (18 verlassene .Kinder und 35 Kranke bezw. Hülfsbedürf-
tige), von denen 43 als schweizerische Augehörige ermittelt und heimgeschafst
worden sind.

Fin Zeitraum vom 1. Fnli 1012 bis 30. Funi 1013 sind dem Departement
von den kantonalen Behörden für Verpflegung ertränkter f r e m der
Staatsangehöriger 2000 Rechnungen im Gesamtbetrag von Fr.
151,570.08 übermittelt und von ihm auf diplomatischem Wege weitergeleitet
Worden, von denen aber nur 54 im Gesamtbeträge von Fr. 1403.80 bezahl!
worden sind. Anderseits sind für V e r p fle g u n g k r a n k e r S ch w e i z e r
in ausländischen Spitälern KlO Rechnungen (Fr. 8037.40) einge-


	Interkantonale Regelung der Familienrechtlichen Unterstützungspflicht

